
wissenschaftliche Arbeiten. Far
schungsprojebe und Publikatio
nen der Institutsangehörigen und
über die wissenschafdicb Zusam
menarbeit mit andm:n Einrichtun
gen vorzulegen.

(2) Der Bundesminister für J&

senschaft und Forschung bat chuch
erordnung eine weiterreichende

Konkretisierung und tandardisie
ruog der Datenerhebung festzule
gen.

(3) Der Rektor bat die gemäß Abs.
1 gewonnenen Informationen re
gelmäßig, mindestens in Abstin
den von zwei Jahren, in geeigneter
Form zu publizieren. Dem Bun
desminister für ISsenschaft und
Forschung sind sämtliche erhobe
nen Daten auf Anforderung zur

ertügung zu stellen.

(4) Der orsitzende der Studien
kommission bat dafür zu sorgen,
daß jedenfalls die Lehrvemnstal
tungsleiter von Pflichtlehrveran
staltungen in regelmäßigen. vier

eme ter nicht über teigenden
b tinden eine Bewertung ihrer

I..ehrveraDBWtudun:b die tu

dierenden odegen. Der Studico
mmmjsüon sind unter Anschluß
emcr a1IfiIIlgen telhmgnabme des
jc:wäligen~ters

ämtliche erhobenen Daten auf
nforderung zur erfügung zu

stellen. Der Stnmenckktn bat die
Auswcrtungc:n dieser Lehrveran-
taltungsbewertungen alle zwei

Jahre lDIt Zustimmung und einer
aII6IIigen Stellungnahmedes jewei
Iigcn~in

geeigneter eise zu publizieren.
Der tudicnckbn bat weiters da
für zu sorgen, daß in regelmäßi
gen Abständen gtößc:re Teile VOll

Studien unter Mitwirkung von Ex
perteQ en1uiert werden.

(5) Der Rektorkann auf Vorschlag
oder nach AnhörpDgdes Senats die
bisherige Entwicldung von Orga
nisationseinbeit.en der Universität
oder die an der Univmitit einge
richtetell tudien geziehen &gut
ac:htungen unterzic:hen. Im Zuge
solc:her Begutach~ sind me
betroffc:nm UnivtiSilitsoigaoelau
fend zu informieren sowie zum

erfahrensablauf. zu den Zwi
scheneJgebnissen und Bt&ebnis
en und deren Umsetzung zur
teßuognahme einz1IIstdCil. Dies

gilt aoch im Falle der Durc:hfijh..

rungsokhcrße&ntw hb.pdulcb
aterne FacbIeaIe im .t\ufIng des
Rek1ors.

(6) Zur~ von UOIVCr

siü übergreIfenden Entwick
~ m Fonc:ln1nguod
Lehre kann derBuo~nn:r für

usenscbaft und foischung die
biiberige Entwic:IdwJgvon mver-

sititm oder von den in ÖSterreich
eingerichteten tumen gezielten
~tlIchnmgen uoteaiebro Im
Zuge soIchet Begut3chtungen
sind die betroffenen Univc:rsitjtm

laufend zu iofomüam sowie zum
erfahrensablauf. zu den Zwi

schenergebnissen uod Ergebnis
sen und deren Umsetzung zur
teDungnahme einzuladen. Dies

gilt auch im Falle der Durchfiih
tungsolcherBegutachtungendmdt
aterne Fachleute im uftrag des
8undesministers für WISsenschaft
und Forschung.

(T) Der Bundesminister für IS

senschaft und Forschung bat die
Gnmdsätze für die Dun:hfiihtuug
von Bvaluierungsmaßnahmen in
Forschung uod Lehre durch Ver
ordnung ZU regeln.

(8) Die EvaluierungsergeblUSSe
sinddenBotscheiduogmderßi..
ersilitseqane wd des Bundes-

fniorsters für enscha!t und
Forschung zugtundezuIegeo
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